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Vorbemerkung

Das Statistische Bundesamt erstellt Außenhandelsstatistiken über den Warenverkehr

Deutschlands mit den einzelnen Partnerländem anhand von monatlichen Daten, die von der

Gruppe Außenhandel erhoben, geprüft, aufbereitet und veröffentlicht werden. Die Außen-

handelsstatistik ist in Deutschland als Zentralstatistik konzipiert, deren Organisation und

Durchführung einzig dem Statistischen Bundesamt obliegt.

Außenhandelsstatistiken sind ein Schlüsselindikator für die Wirtschaftsentwicklung und

somit ein wichtiges lnstrument für zahlreiche öffentliche und private Entscheidungsträger.

Sie ermöglichen beispielsweise nationalen und internationalen Behörden die Vorbereitung

bi- und multilateraler Verhandlungen, helfen Unternehmen bei der Durchführung von Markt-

studien und der Festlegung ihrer Handelsstrategie, gleichfalls sind sie eine unvezichtbare

lnformationsquelle fi.ir Zahlungsbilanzstatistiken, die Volkswirtschafttiche Gesamtrechnung

oder Konjunkturstudien. Die Statistiken des Warenverkehrs dienen also verschiedenen Nut-

zerkreisen mit unterschiedlichen Bedürfnissen.

Die vorliegende Broschüre soll einen Überbtick über Fragen der Methodik und der Erhebung

der Außenhandelsstatistik vermitteln und einen Beitrag zur lnterpretation der Ergebnisse

leisten.
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Außenhandels-
statistik
Für wen? Wozu?

Einleitung

Die Außenhandetsstatistik ist eine vom Gesetzgeber angeordnete Erhe-

bung, die der Auskunftspflicht unterliegt. Anhand der Meldungen über die

Ein- und Ausfuhren von Waren aus bzw. in die einzelnen Länder können

vom Statistischen Bundesamt ieden Monat Außenhandelsstatistiken er-

stellt werden.

Wer verwendet sie wozu?

die Europäische Kommission für die Planung der Agrar- und Handels-

politik in Europa, für den Abschtuss von Handelsvereinbarungen in der

Welthandelsorganisation, bei Embargos von bestimmten Waren und

für die Beobachtung sensibler Warenströme

die internationalen Organisationen, um die Wirtschaftslage eines Lan-

des einschätzen zu können

der Staat, um die Wirtschaftspolitik für die einzelnen Bereiche festle-

gen zu können

die Europäische Zentralbank sowie die Deutsche Bundesbank zur Er-

stellung der Zahlungsbilanzstatistiken

die Bundesländer, um auf regionaler Ebene die Ausfuhr der Unterneh-

men zu fördern und zu unterstützen

die Botschaften und Konsulate, die sich für die bilateralen Handelsbe-

ziehungen interessieren

die Wirtschaftsverbände, die regelmäßig detaillierte Berichte erhalten

zur spezifischen lnformation ihrer Mitglieder

jedes Untemehmen, das die Marktstellung seiner Produkte verfolgen

möchte

die Fachpresse und Medien zur lnformation eines breiten Publikums

jeder, der sich für die Entwicklung des Außenhandels und der Stellung

unseres Landes im internationalen Wettbewerb interessiert

a

a
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a

a
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I Methodische Grundlagen der Außenhandelsstatistik

1. Gegenstand der Außenhandelsstatistik
r Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr

Deutschlands mit dem Ausland, d.h. alle körperlich ein- und ausgehenden Waren sowie
elektrischer Strom werden erfasst und nachgewiesen. Das betrifft auch den Handel mit
Waren, die unentgeltlich oder auf ausländ ische Rech nung ein- bzw. ausgeführt werden.

o Dienstleistungen aller Art sind grundsätzlich nicht Gegenstand der Außenhandelsstatis-
tik; Ausnahme: Veredelungsgeschäfte; diese werden in der Außenhandelsstatistik nach
dem Bruttoprinzip, d.h. Material- plus Veredelungswert erfasst und nachgewiesen.

Das Erhebungsgebiet umfasst das Gebiet Deutschlands (einschließlich Freizonen), ohne
den Zollausschluss Büsingen. Ausland ist das Gebiet außerhalb des Erhebungsgebiets.

Erhebungsgegenstand

Erhebungsgebiet

Verkehrsarten

Einfuhrarten

Ausfuhrarten

Unterscheidung nach
Einfuhr- und Ausfuhrarten

Generalhandel

a

2. Verkehrsarten und andere Abgrenzungen in der Außenhandelsstatistik

Um eine Einteilung der Gesamtheit der grenzüberschreitenden Warenverkehre unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu ermöglichen, unterteitt man diese in Verkehrsarten:
o Einfuhr = das Verbringen von Waren aus dem Ausland nach Deutschland
o Ausfuhr = das Verbringen von Waren aus Deutschland in das Ausland

o Durchfuhr = die Beförderung von Waren aus dem Ausland durch Deutschland in
das Ausland

Die Verkehrsarten Einfuhr und Ausfuhr sind für detaillierte statistische Aussagen in Einfuhr-
und Ausfuhrarten gegliedert:

. Einfuhr in den freien Verkehr

o Einfuhrzuraktiven Eigen-undLohnveredelung

. Einfuhr nach passiverVeredelung

o Einfuhr auf Zolllager und Freizonen

o Ausfuhraus dem freien Verkehr

r Ausfuhr nach aktiver Eigen- und Lohnveredelung
r Ausfuhrzur passiven Veredelung

o Ausfuhr aus Zolllager und Freizonen

Die Untergliederung nach Einfuhr- und Ausfuhrarten ermöglicht die Darstetlung des Außen-
handels nach dem System des Generalhandels und dem des Spezialhandels.

Der Generalhandel ist besonders geeignet für internationale Vergleiche, da er nach versand-
und verkaufsmäßigen Gesichtspunkten orientiert ist, während der Spezialhandel sich besser
eignet, um Aufschtüsse über die produktions- und verbrauchswirtschaftliche Bedeutung des
Warenverkehrs zu erhalten.

Der Generalhandel umfasst a I I e nach Deutschland eingehenden und aus Deutschland
ausgehenden Waren mit Ausnahme der Waren der Durchfuhr und des Zwischenauslandsver-
kehrs. Diese finden in der Außenhandelsstatistik keine Berücksichtigung.

(Die Durchfuhr wurde für Deutschland bis zum )afu 7992 gesondert statistisch beobachtet.
lediglich in den Bundesländern Hamburg und Bremen erfolgt dezeit ein Nachweis über die
Durchtuhr).
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Spezialhandel

Unterscheidung General-
handel-SpezialhandeI

3. Gesetzliche Grundlagen

EU-Recht

Nationales Recht

Der Spezialhandel umfasst dagegen im wesentlichen nur die Waren, die zum Gebrauch,
Verbrauch, zur Be- oderVerarbeitung in Deutschland eingehen und die Waren, die aus der Er-
zeugung und der Be- und Verarbeitung in Deutschland stammen und ausgehen. (Enthalten
sind auch Waren des Auslands oder für das Ausland, wenn diese zuvor im Erhebungsgebiet
Deutschland zum freien Verkehr abgefertigt wurden).

lm Spezialhandel sind im Unterschied zum Generalhandel, nicht enthalten:

o Die Einfuhr von Waren auf Lager

. die Ausfuhr von Waren aus Lager

Eingeschlossen im Spezialhandel sind iedoch die Einfuhren aus Lager in den freien Verkehr
oder in die aktive Veredelung.

Der grenzüberschreitende Warenverkehr, d.h. die Statistik des Außenhandels wird von jedem
Mitgliedstand der EU auf monatlicher Basis erstellt.

Dabei wird zwischen den Warenbewegungen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und dem
Handel mit Nicht-EU-Ländern (Dritttändern) untersch ieden.

Den rechtlichen Rahmen legt die EU durch Verordnungen fest, die nach Veröffentlichung im
Amtsblatt der EG unmittelbare Gesetzeskraft erlangen.

Die Rechtsvorschriften der EU sichem die lnteressen der Gemeinschaft und dienen der Ver-
einheittichung der Methoden und der Erhebung in den einzelnen Mitgliedstaaten:

Verordnung (EG) Nr. 7772195 des Rates vom 22. Mai 1995 über die statistischen Waren-
verkehre der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten mit Drittländern (ABl. EG 1995 Nr. L
118 S. 10)

- Verordnung (EG) Nr. 197712000 der Kommission vom 7. September 2000 zur Durchfüh-
rung der Verordnung (EG) Nr. 7172195 des Rates im Hinblick auf die Außenhandelsstatis-
tik (Ab]. EG Nr. L 229 5.74)

- Verordnung (EWG) Nr.2658187 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und sta-
tistische Nomenklatur sowie den gemeinsamen Zolltarif (ABl. EG 7987 Nr. L 256 S. 1)

- Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates vom 7. November 1991 über die Statistiken des
Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten (ABt. EG 1991 Nr. L 316 S. 1)

- Verordnung (EG) Nr. 1901/2000 der Kommission vom 7. September 2000 zur Durchfüh-
rung der Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates über die Statistiken des Warenverkehrs
zwischen Mitgliedstaaten (Abl. EG Nr. L 228 S. 28)

Die nationalen Gesetze tragen, entsprechend dem Prinzip der Subsidiarität, den nationa]en
lnteressen Rechnung und regeln nicht harmonisierte Erhebungstatbestände und Erhebungs-
merkmale:

Gesetz über die Statistik des grenzüberschreitenden Warenverkehrs (Außen-handelsstatis-
tikgesetz-AHStatc) vom 7. Mai 7957

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Statistik des grenzüberschreitenden
Warenverkehrs (Außenhandelsstatistik-Durchflihrungsverordnung-AHStatDV)

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz-Bstatc) vom 22. Januar
1987.
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4. Erhebungsmerkmale

ln der Außenhandelsstatistik.werden Mengen und Werte der ein- bzw. ausgeführten Waren
primär nach Warenarten und Ländern gegtiedert.

Darüber hinaus werden jedoch noch weitere Daten erfragt, die im Zusammenhang mit der
physischen Waren bewegung von grundsätzlichem lnteresse sind.

Zu den für die Veröffentlichung wichtigsten Erhebungsmerkmalen zählen somit:

- Warenart, Wert, Menge, Ursprungsland/Versendungsland bei der Einfuhr, Bestimmungs-
land bei derAusfuhr

weitere Merkmale der Erfassung sind u.a.:

- Geschäftsart, Statistisches Verfahren, inländisches Herkunftsftundes)land bei derAusfuhr
bzw. Ziet(bundes)land bei der Einfuhr, Verkehrszweig

Die Menge einer Ware wird grundsätzlich in Kilogramm erfasst und in Dezitonnen (= 1OO kg,)
nachgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Eigenmasse der Ware, ohne Umschließungen.
Fiir ausgewählte Warenarten wird gem. Warenvezeichnis die Menge zusätzlich in einer ande-
ren, der sog. ,Besonderen Maßeinheit' erfasst (2.8. je nach Warenart in Stück, Liter, Kubikme-
ter u.a.m).

Entsprechend den internationalen Standards wird als Warenwert der Grenzübergangswert
(Statistischer Wert) zu Grunde gelegt.

Dieser Wert ergibt sich in der Regel aus dem in Rechnung gestellten Entgelt für eine Ware beim
Kauf im Einfuhrgeschäft oder beim Verkauf einer Ware im Ausfuhrgeschäft, wobei eine Kos-
tenabgrenzung frei deutsche Grenze vozunehmen ist.

Zölle, Steuern oder andere Abgaben, die anlässlich der Einfuhr- bzw. Ausfuhr erhoben wur-
den, sind nicht im Statistischen Wert enthalten.

Beispiel: Verlouf - Rechnungspreis 10 O00 €

Menge

Warenwert

Lieferbedingung

frei deußche
FOB Bremen

Statistischer Wert

Grenze oder 1000O€

Berechnungen

keine Zu- oder Abschlöge, do
Rech n u n gsp re is,frei dt. Grenze"

Rechnungspreis plus 500 € Ver-
sicherungs- und Beförderungs-
kosten bis zur deutschen Grenze

Rechnungspreis minus 1 500 €
Versicherungs- und BeBrderungs-
kosten ob dt. Grenze bis NewYork

obWerk
(Ve rsi ch eru n g s- u n d Beförde-
rungskosten Versondort bis dt.
Grenze: 500 €) -

CIF NewYork
(Versich eru n g s- u nd Beft rde-
rungskosten dt. Grenze - Be-
stimmungsort New York
1 500 €)

10 500 €

8500€
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Warenart

Warenvezeichnisse

Vereinfachte
warenmäßige
Anmeldung

. Bei Veredelungsverkehren setzt sich der Statistische Wert aus dem Rechnungspreis -

Veredelungskosten (Lohn, Material, Zubehör) - plus dem Wert der zuvor aus- oder einge-
führten unveredelten Waren sowie den Versicherungs- und Beförderungskosten bis zur
deutschen Grenze zusammen.

o Für Waren, die ohne Entgelt oder im Rahmen eines Miet-/Leasinggeschäftes geliefert
werden, ist ein,,übliche/'Wert (wie im Fa[]e eines Kaufgeschäftes) als StatistischerWert
anzugeben.

Beispiel: Wederousfuhr noch okiver Veredelung (Be- und Verarbeitung in Deutschland)

Wert der eingeführten unveredelten Waren frei dt. Grenze 30 OOO €

angefallene Veredelungskosten (Materiat, Lohn) + 17 ooo €

Versicherungs- und Beförd. Kosten bis zur dt. Grenze + 300 €

Statistischer Wert bei Wiederausfuhr = 47 300 €

Die Warenarten werden entsprechend der 8-stelligen Warennummer des Warenvezeichnisses
für d ie Außen h andelsstatistik (WA) u ntergliedert.

Die Warennummem sind in den ersten 6 Stellen mit dem Code des ,,Harmonisierten Systems
zur Bezeichnung und Codierung der Waren" (HS) identisch. Dieses entspricht der,,Kombinier'
ten Nomenklatuf (KN), die für alle Mitgliedsländer verbindlich vorgegeben ist'

Welche Warenklassifikationen gibt es auf internationaler Ebene für Außenhandelsstatistiken
und durch wen wurden sie erstellt?

o Harmonisiertes System zw Bezeichnung und Codierung der Waren (HS),
(ca. 5 000 sechsstellige Unterpositionen) - Weltzollorganisation

Wird auch als Definitionsnomenklatur für andere Güterverzeichnisse verwendet.

o Kombinierte Nomenklatur (KN)/Warenvezeichnis ftir die Außenhandelsstatistik (WA) (ca.

1O 500 achtstellige Unterpositionen/Warennummern) - Europäische Union/Statistisches
Bundesamt

Gtiedert HS in der siebten und achten Stelle für zolltarifliche und stotistische Zwecke der
Europöischen Union tiefer. Wird für die Anmeldung zur Ausfuhr und zur lntrahondelssta-
tistik verwendet.

Die Kombinierte Nomenklotur ist für atle Mitgliedstooten der Eu verbindlich. Wird auch
von vielen Mittel- und Osteuropöischen Stoaten (einschl. Russland) ongewendet.

o lntemationales Warenvezeichnis für den Außenhandel (SITC-Rev. 3) (ca. 3 000 Unter-
gruppen) - Vereinte Nationen

Findet in den Veröffentlichungen von Aul3enhandelsdaten noch weltweit Verwendung.
(Gute Vergleichbarkeit mit llS - Unterpositionen)

Die Unterpositionen des HS lassen sich für internationale (weltweite) Vergleiche eindeutig den
Untergruppen des SITC zuordnen.

Beispiel:
Kapitel 10 des HSr Getreide

Position 1006 des H5: Rers

Unterposition 1006 20 des HS: geschölter Reis

unterposition 1006 20 11 der KN/WA: geschälter rundkörniger Porboiled-Reis
(Vergleich: lJntergruppe 042 20 des SITC: geschölter, iedoch nicht weiter-verarbei-
teter Reis)

ln Ausnahmefällen werden vom Statistischen Bundesamt bei der Anmeldung nach Warenar-
ten Vereinfachungen zugelassen, wenn der Aufrrvand für eine Untergliederung der ein- bzw.
auszuführenden Güter nach 8-stelligen Warennummern in keinem Verhältnis zum Nutzen
steht.

o Das betrift insbesondere Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate, Geräte, Beförde-
rungsmittel und lnstrumente der Kapitel 84 bis 90 des WA, die in einer Sendung befördert
werden und üblicherweise zur Ausrüstung des Hauptgegenstandes angemeldet werden.

-10-
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Fürvollständige Fabrikationsanlagen sind im WA besondere Warennummern in Kapitel 98
vorgesehen, die unter bestimmten Voraussetzungen, jedoch nur mit Genehmigung des
Statistischen Bundesamtes, verwendet werden dürfen. '

Gibt es noch andere Warengliederungen für Außenhandelsergebnisse?

r Als tiefste warenmäßige Unterteilung liegen Ergebnisse nach dem 11-stelligen Code des
Elektronischen Zolltarifs, basierend auf dem 1O-stelligen TARIC-Code (lntegrierter Tarif
der EG) vor. Diese zolltarifliche Nomenklatur wird nur bei Einfuhren aus Dritt]ändern an-
gewendet und ermöglicht die Anwendung von Gemeinschaftsmaßnahmen wie Kontin-
gente oder Präferenzen. (Die ersten acht Stellen dieser Codenummer sind mit der Waren-
nummer identisch).

o Die Warennummern als kleinste Bausteine werden für spezielle Zwecke zu verschiedenen
Warengruppierungen zusammengefasst. Die wichtigsten sindr

o die Warengruppen und -untergruppen der Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen
Wirtschaft (EGW). Dies ist eine nur in Deutschland angewandte zusammenfassende Wa-
rengliederung des Außenhandels für die Ergebnisreihen, die nach dem ieweiligen Ge-
bietsstand bis in das Jahr 1936 zurtick vorliegen.

o Zum 1. Januar 2002 wurde die EGW (einschließlich der Zuordnung der Warennummern
des WA zu den Warenunterguppen der EGW) überarbeitet.

o die Güterabteilungen (bis 1996: Gütergruppen und -zweige) des Güterverzeichnisses für
Produktionsstatistiken (GP). Sie erleichtern den Vergleich zwischen Produktions- und Au-
ßenhandelsdaten.

lm Außenhandel werden die Partnerländer nach verschiedenen Prinzipien erfasst. Erhe-
bungsmerkmal für Partnerlandsangaben ist das Bestimmungsland bei der Ausfuhr und das
Ursprungsland sowie das Versendungsland bei der Einfuhr.

Bestimmungsland ist das Land, in dem die Waren aus Deutschland ge- oder verbraucht,
be- oder verarbeitet werden sollen.,lst das Bestimmungsland nicht bekannt, gilt das
letzte zum Zeitpunkt der Ausfuhr bekannte Land, in das die Waren körperlich verbracht
werden sollen, als Bestimmungsland.

Andere Gliederungen

Partner[änder

a Ursprungsland ist das Land, in dem eine Ware vollständig gewonnen oder hergestellt
wurde oder ihre letzte wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbei-
tung erhalten hat.

Sind an der Herstellung einer Ware zwei oder mehr Länder beteiligt, gilt ats Ursprungs-
land das Land, in dem die letzte wesentliche Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat.
Werden Waren deutschen Ursprungs wiedereingeführt, tritt anstelle des Ursprungslandes
grundsätzlich das Land, aus dem diese Waren körperlich nach Deutschland gelangen.
Gleiches gilt für die Wiedereinfuhrvon Waren nach passiverVeredelung (im Austand).

Versendungsland ist das Land. aus dem die Waren in das Erhebungsgebiet verbracht
worden sind, ohne dass sie in Durchfuhrländern anderen als den mit der Beförderung zu-
sammenhängenden Aufenthalten oder Rechtsgeschäften unterworfen wurden. lst dieses
Land nicht bekannt, gilt als Versendungsland das Ursprungsland.

Beispiel: Eine von Deutschlond in Rumtinien erworbene Wore wird ohne Umladung und nur
mit beBrderungsbedingtem Aufenthalt durch llngarn hindurchgeführt, in 1sterreich
zollrechtlich zum freien Verkehr abgefertigt und nach Deutschlond verbrocht. Ur-
sprungsland ist in diesem Fall Rumönien und Österreich das Versendungslond.

Die national veröffentlichten Ergebnisse weisen einfuhrseitig stets das Ursprungsland nach,
während die Ergebnisübermittlung an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften
(EUROSTAT) bei den Einfuhren aus den einzelnen Mitgliedstaaten nach dem Versendungs-
landprinzip erfotgt und auch entsprechend pubtiziert werden. Die Einfuhren aus Drittländern
werden von EUROSTAT in der Ergebnisdarstellung für die Gemeinschaft als Ganzes gteicher-
maßen nach Ursprungsländern nachgewiesen

a
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Erfassung der Länder

Andere ausgewählte Er-
fassungsmerkmale

Die Anmeldung und Erfassung der Länderangaben erfolgt nach dem jeweils gültigen ,Länder-
vezeichnis für die Außenhandelsstatistik" (lSO-Alpha-2-Buchstaben-Code für Länder) der
einzelnen Länder und Gebiete.

Art des Geschäfts ist die Transaktion, die mit dem Vertragspartner des Handelsgeschäfts
vereinbart wurde und gibt an, ob es sich um Kauf/Verkauf, Kommission, Konsignation,
aktive oder passive Veredelung, wirtschaftliche Lohnveredelung oder um welchen ande-
ren Anlass der Warenbewegung es sich handelt und ob die Waren gegen Entgelt oder un-
entgeltlich geliefert werden sollen.

Das statistische Verfahren beschreibt die Verwendung einer Ware im statistischen Sinn
und dient somit der Bestimmung der einzelnen Einfuhr- und Ausfuhrarten.

Das statistische Verfahren besteht aus einem 5-stelligen numerischen Code. Der Code
setzt sich aus einem 4-stelligen Gemeinschaftscode (die ersten 2 Stetlen für das bean-
tragte Verfahren und die nächsten 2 Stellen für das vorangegangene Verfahren) und ei-
nem 1-stelligen nationalen Code zur zusätzlichen Charakterisierung der Einfuhr- und Aus-
fuhrarten, z.B. Eigenveredelung oder wirtschaftliche Veredelung (Veredelungsverkehre,
die außerhatb der zollamtlich bewilligten Veredelung erfolgen) zusammen.

Bestimmte Geschäftsarten stehen in Abhängigkeit zum statistischen Verfahren.

Beispiel: Eine aus einem Nicht-EU-Land (2.B.: USA) eingegangene Ware wird nach entgeltti-
cher Reparatur (Bearbeitung, Veredelung) in Deutschland wieder ausgeführt:

Art des Geschäfts: 52 - Reparatur und Wartung gegen Entgelt

Statistisches Verfahren: 31 57 4

31 - angemeldetes Verfahren = Wiederausfuhr

51 - vorangegangenes Verfahren = Überführung in den aktiven Ver.. edelungsverkehr-Nichterhebungsverfahren

4 - nationale Unterteilung = zollamtiich bewiltigte aktive Lohnver-
edelung

Rlickfragen zur Methodik der Außenhandelsstatistik nimmt entgegen: lUrgen Elberskirch. Tet.OOttllS-Ziea
Rückfragen zu den Warengliederungen oder dem Ländervezeichnis nimmt entgegen:
Heinrich Peschke, Tel. 0671 I 7 5-286.
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ll Erhebung und Aufbereitung der Außenhandelsstatistik

1. Erhebung der Daten

Die Außenhandelsstatistik wird erhebungstechnisch zwischen Extra- und lntrahandel unter-
schieden. Die Erfassung der Daten über die grenzüberschreitenden Warenbewegungen erfolgt
im Grundsatz entweder klassisch über die Zollverwaltung (ExtrahandeD oder im Wege einer di-
rekten Firmenanmeldung (lntrahandeD.

1.1 Extrahandelsstatistik

Die Extrahandelsstatistik erfasst den grenzüberschreitenden Warenverkehr Deutschlands mit
den sogenannten Drittländem (Nicht-EU-Staaten, d.h. Länder, die nicht zum Zollgebiet der EU
gehören).

Die Erhebung der Extrahandelsdaten erfolgt traditionell über die Zollverwaltung im Zeitpunkt
der Erledigung der gesetzlich vorgeschriebenen Einfuhr- oder Ausfuhrförmlichkeiten. Der hier-
bei zu venrvendende Standardvordruck ist das Einheitspapier (EP). Er dient der gleichzeitigen
Abwicklung der zoll-, steuer-, außenwirtschaftsrechtlichen und der außenhandelsstatistischen
Formalitäten und besteht aus mehreren Exemplaren, von denen das Exemplar Nr. 2 - Aus-
fuhranmeldung - und das Exemplar Nr. 7 - Einfuhranmeldung- statistischen Zwecken dienen.

Die statistischen Meldungen sind somit integraler Bestandteil der Zollvordrucke und werden
von den Zollstellen auf Votlständigkeit sowie offensichtliche Fehler geprüft und anschließend
dem Statistischen Bundesamt ilbersandt. Dieses System garantiert eine nahezu vollständige
Erfassung d ieser Waren bewegungen.

Jede einfuhr- und ausfuhrseitige Warenlieferung bedingt die Durchführung von Zollförmlich-
keiten. lm Allgemeinen liefert daher der Einfllhrer/Ausftihrer als Zollanmelder die statisti-
schen Angaben. Die Anmeldung kann dieser selbst vornehmen oder sich durch einen Bevoll-
mäc htigten (2. B. Sped iteur) vertreten lassen.

1.2 lntrahandelsstatistik
Die lntrahandelsstatistik erfasst den grenzüberschreitenden Warenverkehr zwischen
Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der EU, d.h. die Warentransaktionen innerhatb
der Gemeinschaft.

Hierbei handelt es sich um ein Erhebungssystem in Form einer Direktanmeldung durch die be-
teiligten Unternehmen eingerichtet werden musste, das sogenannte permanente statistische
Erhebungssystem INTRASTAT ftuz: ,,lntrastat-System'). Das lntrastat-System ist u.a. durch
eine enge Verknüpfung mit dem Umsatzsteuersystem gekennzeichnet, welches eine (lndi-
rekte) Kontrolle über die monatlich von den Unternehmen bei den Finanzämtern abzugeben-
den Umsatzsteuervoranmeldungen ermöglicht.

lm lntrastat-System können grenzüberschreitende Warentransaktionen nur unter zwei Vor-
aussetzungen angemeldet werden:

1. Es muss sich um sogenannte Gemeinschaftswaren handeln. Das sind Waren, die entwe-
der in der EU gewonnen bzw. hergestellt wurden, odervezollte Drittlandswaren.

2. die Warenbewegung hat zwischen Gebieten der EU-Mitgliedstaaten stattgefunden, die
auch zum Umsatzsteuergebiet der EU gehören.

Alle anderen grenzüberschreitenden Warentransaktionen werden im Rahmen der vorgeschrie-
benen Zollverfahren erfasst.

Erhebung über den Zoll

Wer ist auskunftspfl ichtig?

lntrastat-System

Welche Warentrans-
aktionen erfasst das
lntrastat-System?
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Beispiele Warenaustausch mit

1. Belgien - Gebiet der EU

- Zollgebiet der EU

- Steuergebiet der EU

- statistisches Erhebungsgebiet der EU

- statistische Erfassung im lntrahandel

- Anwendungdes lntrastat-Systems (Vordruck N)

2. franz, überseeische
Departements (Marti- -
nique, Guadeloupe,
Guayana Reunion)

Gebiet der EU

Zotlgebiet der EU

ke i n SteuergebietderEU
statistisches Erhebungsgebiet der EU

statistische Erfassung im lntrahandel
Anwendung des Zollsystems (Einheitspapier -EP)

3. lnsel Man kein Gebiet der EU

Zottgebiet der EU

Steuergebiet der EU

statistisches Erhebungsgebiet der EU

statistische Erfassung im lntrahandel
Anwendung des lntrastat-Systems (Vordruck N)

4. Gibraltar Gebiet der EU

kein Zollgebiet der EU

kein Steuergebiet der EU

kein statistisches Erhebungsgebiet der EU

statistische Erfassu n g i m Extra hande I (D rift 1ä nder)

Anwendung des Zotlsystems (Einheitspapier -EP-)

Meldepflichtig sind die am innergemeinschaftlichen Warenverkehr beteiligten umsatzsteuer-
pflichtigen Unternehmen. Zur Entlastung der Unternehmen wird eine sogenannte Assimilati-
onsschwelle festgelegt, unterhalb derer keine statistische Anmeldung erforderlich ist.
Daneben sind bestimmte Warentransaktionen nicht metdepflichtig.

1.3 Befreiungen

Ausgenommen von der Anmeldung zur Außenhandelsstatistik sind u.a. Warenbewegungen
von geringer wirtschaftlicher Bedeutung (2.B. Übersiedlungsgut) sowie vorübergehende Wa-
renein- und -ausfuhren (2.B. Messe- und Ausstellungsgut). Die Befreiungstatbestände sind in
den jeweiligen Befreiungslisten für die beiden Erhebungssysteme erschöpfend aufgeführt.

Neben diesen spezifischen Ausnahmen, die unabhängig vom angewandten Erhebungssystem
gelten, existieren iedoch noch allgemeine Befreiungen, die die Besonderheiten der Erhe-
bungssysteme berücksichtigen:

. lm Rahmen der Erhebung über die Zollstellen müssen demgegenüber Warensendungen
bis zu einem Wert von 1 000 € nicht gemeldet werden, soweit das Gesamtgewicht der
Sendung 1 000 kg nicht ilbeßteigt.

o Bei direkter Firmenbefragung (lntrastat-System) sind Unternehmen, deren innergemein-
schaftliche Warenverkehre je Verkehrsrichtung (Eingang bzw. Versendung) im Vorjahr
bzw. im laufenden Jahr den Wert von derzeit 200 000 € nicht übersteigen, von der Me[-
dung befreit.

Wer ist meldepflichtig?
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1.4 Anmeldeformen

Neben der traditionellen Datenerhebung auf Formblättern (Einheitspapier bei Zollanmeldung
bzw. Vordruck N bei direkter Firmenanmeldung) erfolgt die Übermittlung zunehmend auf mag-
netischen Datenträgern (Diskette, CD-ROM) bzw. online überdas lntemet.

- Extrahandel

r ln den automatisierten Einfuhrverfahren des Extrahandels ZADAT (Zollanmeldung auf Da-
tenträger) und ATIAS (Automatisiertes Tarif- und Lokales Zötl-Abwicklungs-system) kann
der Anmelder die für die Zollbehandlung erforderlichen Daten und die statistischen Daten
per Datenträger oder Datenfernübertragung der zuständigen Zollstelle melden. Von den
jeweiligen Rechenzentren der Zollverwaltung werden dann die statistischen Erhebungs-
merkmale dem Statistischen Bundesamt übermittett.

o Die statistischen Ein- und Ausfuhrdaten der Zollanmeldung können dem Statistischen
Bundesamt auch von den Anmeldern direkt auf magnetischen Datenträgern übermittelt
werden.

- lntrastat

Die übermittlung der statistischen Daten innerhalb des lntrastat-Erhebungssystems erfolgt
überwiegend auf magnetischen Datenträgern oder online via lnternet. Für die lnternet.An-
meldungen stellt das StaiiStische Bundesamt das Meldesystem ,w3stat" zur Verfügung;
hier kann zwischen drei verschiedenen Meldeformen gewählt werden.

o Online-Formular J

lm lnternet wird ein Online-Meldeformular zur Verfügung gestellt, das in seinem Aufbau
im Wesentlichen dem Meldevordruck (N) entspricht.

Zum Zeitpunkt der Übermittlung des Formulars an das Statistische Bundesamt wird die
Meldung einer Plausibititätsprüfung untezogen, um eine möglichst fehlerfreie Anmel-
dung zu gewährleisten.

. Datei-Online-Meldungen fürASCll-Dateien

Diese Meldeform bietet den Anmeldern die Möglichkeit, dem Statistischen Bundesamt
extern aufbereitete Dateien online zu übermitteln. Dabei müssen diese Dateien einem
vom Statistischen Bundesamt zugelassenen Satzformat entsprechen.

r On line-Meld ungen m it de r I ntrahandels-Daten-Erfassun gs-Software (lD ES)

IDES ermöglicht eine durch Hilfsfunktionen unterstützte Eingabe und Erfassung von Me[-
dedaten. Darüber hinaus ist das Programm in der Lage, Daten aus anderen Dateien, z.B.
aus der Buchhaltung, über eine Schnittstelle zu übernehmen und als Eingabesätze abzu.
speichern. Die erfassten bzw. importierten Daten können dann dem Statistischen Bun-
desamt in Form von Meldedateien via lnternet oder mittels magnetischem Daten-träger
(Diskene/CD-ROM) übermittelt werden.

Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt. Für atle drei Formen der Datenübertragung so-
wie für das kostenlose Herunterladen des Erfassungsprogrammes aus dem lnternet wird ein
Benutzername und ein Passwort benötigt. Beides ist auf den w3stat-Webseiten
(http://w3stat.destatis.de) online zu beantragen.

2. Aufbereitung der Daten

lm Statistischen Bundesamt gehen monatlich mehr als 10 Millionen Anmeldepositionen der
Ein- und Ausfuhr ein.

Die Zeitspanne von der Aufbereitung der eingehenden lnformationen bis zur Ergebnisbereit-
stellung beträgt ca. 8 Wochen nach Ende des Berichtszeitraums (Kalendermonat).

Dazwischen liegen weitere Schritte wie Sortierung nach Bereichen, maschinetle Aufbereitung
und Prüfung, Aufgliederung nach verschiedenen Waren- und Länderkategorien, Berechnung
von Wert- und Mengenindizes, Schätzung des Anteils nicht gemeldeter Transaktionen.

lm Mittelpunkt steht hierbei die Ausgewogenheit zwischen schneller Verfügbarkeit der Ergeb-
nisse und deren Qualitätssicherung.
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Kontrolle

2.1 Extrahandel
Maschinenlesbare Extrahandelsbelege werden, ohne Vorkontrolle, maschinell gelesen und in
den Verarbeitungsprozess übernommen. Sonstige Extrahandelsbelege werden vor der Daten-
erfassung bearbeitet und soweitwie möglich von offensichtlichen Fehlern und Mängeln berei-
nigt.

Die elektronisch übermittelten Daten werden nach Registrierung direkt in der Großrechenan-
lage verarbeitet. Ein Datenverarbeitungsprogramm untezieht sämtliche Daten etwa 150 ver-
sch iedenen Plausib i litätsp rüfun gen.

Die Durchführung solcher maschineller Plausibititätskontrollen ergibt sich aus der Menge des
zu bearbeitenden Materials und dem Qualitätsanspruch, der an diese Statistik gesteltt wird.
Die Ptausibititätskontrollen teilen sich in Schlüsselzahlkontrollen und Kombinationskontrol-
len.

Schlüsselzahtkontrollen zeigen Fehler, wie z.B. fehlende oder falsche Codierungen der Waren,
der Länderangaben, des Statistischen Wertes und der Menge auf.

Bei den Kombinationskontrollen werden verschiedene Merkmale im Zusammenhang betrach-
tet und auf Unwahrscheinlichkeiten hingewiesen.
Feh [er-Beispiele:

- ,,Art des Geschäfts" = Verkauf ,statistisches Verfahren" = Ausfuhr zur passiven Veredelung;

-,Warenart" = Bananen ,Ursprungsland' = Niederlande;

- übermäßig hohe bzw. niedrige Durchschnittswerte einer Warenart.

Bei Kleinsendungen werden erkannte Fehler oder Unwahrscheinlichkeiten entsprechend den
Erfahrungswerten zum Großteil automatisch korrigiert (maschinelle Umsetzung).

Die erfassten Daten werden nach Durchführung des maschinellen Prüfprogramms aufgelistet
und den einzelnen Sachgebieten zur Bearbeitung übergeben. Aufgrund dergroßen Menge des
anfallenden Datenmaterials erfolgt die Bearbeitung monatlich in mehreren Teillistungen. Die
vom Programm angezeigten ,fraglichen' Fälle werden durch mündliche und schriftliche Rück-
fragen beim Anmelder/Auskunftspfl ichtigen gekläft.

Notwendige Korrekturen werden manuell in den Prüflisten vorgenommen und einer erneuten
Plausibilitätskontrolle untezogen. Erst wenn die Daten ,,plausibel" sind, erfolgt die Freigabe
zur Veröffentlichung.

Durch Venögerungen bei der Anmeldung sowie durch Rückfragen, können in geringem Um-
fange Einfuhren und Ausfuhren in einem späteren Berichtszeitraum nachgewiesen sein.

2.2lntrahandel
Daten der Beleganmeldung (Vordruck N) werden - ohne Vorkontrolle - über Belegleser ma-
schinell erfasst. lm lntrahandel werden die statistischen Daten iedoch überwiegend mit mag-
netischen Datenträgern bzw. online angemeldet. Die über Beleglesesystem eingelesenen Da-
ten und die Daten der magnetischen Datenträger werden täglich in ein eigenes Leitungsnetz
eingespielt.
Die Bearbeitung der so erfassten Angaben erfolgt im Rahmen der,,Automatisierten Sachbear-
beitung in der lntrahandelsstatistik". Dabei werden diese Daten am Bildschirm kontrolliert,
korrigiert und so für die Veröffenttichung vorbereitet.

Die Sicherung der Vollständigkeit und Votlzähligkeit der lntrahandelsmeldungen wird durch
die Führung eines Unternehmensregisters im Statistischen Bundesamt gewährleistet. Anhand
der von der Steuerverwaltung übermittelten Daten der Unternehmen über deren innergemein-
schaftliche Enrverbe und Lieferungen im Vergleich zu den im Untemehmensregister eingespiel-
ten aufbereiteten Daten für die lntrahandelsstatistik lässt sich feststellen, inwieweit die aus-
kunftspflichtigen Unternehmen ihrer Anmeldepfl icht nachgekommen sind.

Wird die Meldepflicht verletzt, erhalten die betreffenden Unternehmen vom Statistischen
Bundesamt entsprechende Mahnungen. Bei Verstößen gegen die Meldepflicht können vom
Statistischen Bundesamt gegen die betreffenden Unternehmen Ordnungswidrigkeitsverfahren
eingeleitet und Bußgetder verhängt werden.

Rückfragen zur Erhebung und Aufbereitung derAußenhandelsstatistik nimmt entgeten:
Karl.Heinz Palmes, Tel. 0611 175-2259, E-Mail: Karl-Heinz.Palmes@destatis.de
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lll Veröffentlichung und Nutzung

1. Darstellung der Ergebnisse

Die Arbeiten zur Erstellung der Außenhandelsstatistik werden mit der Darstellung und Veröf-
fentlichung der Ergebnisse abgeschlossen. Obwohl die Aufbereitung der Außenhandelsdaten
getrennt nach lntra- und Extrahandet erfolgl, werden die Ergebnisse als Gesamteinfuhr und -

ausfuhr Deutschlands veröffentlicht.

Ein umfangreiches Tabellenprogramm stellt die Ergebnisse der Außenhandelstatistik nach
verschiedenen Gesichtspunkten dar (2.B. General-, Spezialhandel, aktive oder passive Ver-
edelungsverkehre, Warenarten, Partnerländer und Zeiträume) (Monat, lahresteil, Jahr, Bun-
desländer) dar.

Neben den Ergebnissen der Einfuhr und Ausfuhr in tatsächlichen Werten (nominale Entwick-
lung) wird im Rahmen derAußenhandelsstatistik das Volumen berechnet. Damit ist eine Aus-
sage über die reale Entwicklung des Außenhandets möglich. Das Volumen wird durch Multi-
ptikation der Menge des Berichtsmonats (e Warennummer und Ländergruppe) mit dem
Durchschnittswert des Basisjahres (e Warennummer und Ländergruppe)-ermittelt. Die benö-
tigten Basisdurchschnittswerte werden durch Division der tatsächlichen Werte des Basisjah-
res (e Warennummer und Ländergruppe) durch die dazugehörigen Mengen berechnet. Das
Volumen gibt an, wie groß die Einfuhren bzw. Ausfuhren im Berichtszeitraum gewesen wären,
wenn die Durchschnittswerte des Basisjahres konstant geblieben wären. Der lndex der tat-
sächlichen Werte stellt die Entwicklung der nominalen Werte gegenüber dem Basiszeitraum
dar. Der lndex des Volumens (nach Laspeyres) gibt die von Durchschnittswertveränderungen
bereinigte Außenhandelsentwicklung wieder. Der lndex der Durchschnittswerte (nach Paa-
sche) gibt Auskunft über die Bewegung der Einfuhr- und Ausfuhrdurchschnittswerte auf der
Grundüge der Grenzübergangswerte. Die Terms of Trade geben an, wie sich die Kaufkraft ei-
ner Expofteinheit, gemessen in lmporteinheiten, im Vergleich zum Basisjahrverändert hat.

Es ist gesetzlich festgelegt, dass die für die Außenhandelsstatistik erteilten Angaben eines
Auskunftspflichtigen vom Statistischen Bundesamt in gewissem Umfang geheim zu halten
sind. So dürfen Einzelongaben, d.h. Angaben in tieferer Gliederung als nach Waren, Ländern
und Bundesländern grundsätzlich nicht bekannt gegiben werden. Der Name der Auskunfts-
pfl ichtigen unterliegt immer der Geheimhaltung.

Macht ein Auskunftspflichtiger gettend, dass bei einer Publikation der Ergebnisse unterneh-
mensbezogene Daten bekannt werden, weil er z.B. Alleinimporteur ist, so kann das Statisti-
sche Bundesamt auf seinen Antrag von einer Veröffentlichung ganz oder teilweise absehen. ln
diesem Fall werden beispielsweise in statistischen Publikationen einzelne Warennummern
zusammengefasst und in einer Summe ausgewiesen oder es erfolgt kein oder nur ein einge-
schränkter Nachweis nach Ländern.

2. Veröffentlichung

Die Bekanntgabe der Ergebnisse derAußenhandelsstatistik erfolgt in Form von Pressenotizen,
regelmäßig erscheinenden Publikationen und Auskünften schriftlicher und mündlicher Art,
wobei Ergebnisse auch elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

Pressemitteilungen

lm Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden zunächst Pressemitteilungen über Ergeb-
nisse des Außenhandels bekannt gegeben. Die ersten monatlichen Gesamtzahlen (Ein-
fuhr, Ausfuhr, Saldo) liegt in Form einer solchen Pressenotiz knapp sechs Wochen nach
Ende des Berichtsmonats vor. lm Anschluss daran informiert eine weitere Pressernittei-
lung über den Warenverkehr (als GesamtzahD mit wichtigen Partnerländern im abgelau-
fenen Berichtsmonat und dessen Entwicklung. Außerdem erscheinen Pressemitteilungen
auch zu besonderen Anlässen.

Fachserien

Das umfassende Veröffentlichungswerk in Papierform ist die ,,Fachserle 7', die in den
sogenannten Reihen ein umfangreiches Tabellenwerk mit Zahlenmaterial in unterschied-
licher Gliederung und in den Abgrenzungen Spezialhandel, Generalhandel, Lagerverkehr
und Veredelung enthält, wobei der Schwerpunkt auf der Darstellung des Spezialhandels
liegt. Folgende Reihen der,Fachserie 7" können bezogen werden:

a

Geheimhattung

Regetmäßige Veröffentti-
chungen

a
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- Reihe 1: Zusammenfassende Übersichten für den Außenhandel

Die etwa 6 Wochen nach dem Berichtsmonat erscheinende Monotsveröffentlichung
enthält die wichtigsten Ein- und Ausfuhzahlen des Speziolhondels nach Warengrup-
pen, nach Ländärn und Ländergruppen (EU-Länder, EFIA-Länder, MOE-Länder, NAFIA-
und ASEAN-Länder) sowie Übersichten tiber'Außenhandelsvolumen und -indizes.
Außerdem wird in der Abgrenzun g des Generolhandelsdie monatliche Entwicklung der
Ein- und Ausfuhr nach Warengruppen der Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen
W i rtsc h aft da rgestellt.

Als Anhang erscheint eine Übersicht über den Außenhandel der Mitgliedsländer der
OECD sowie eine Zeitreihenanalyse der Ein- und Ausfuhr und des Außenhandelssaldos.

Der lahresbericht mit enreitertem Tabellenprogramm enthält u.a. auch Angaben über
den Lager- und Veredelungsverkehr.

Diese Reihe ist in Buchform erhöltlich, eine filnfseitige Leseprobe steht online zur Verfü-
gun9.

- Reihe 2: Außenhandel nach Waren und Ländern (SpezialhandeD

ln dem Monotsberichf werden die Ergebnisse (Menge und Wert) der Ein- und Ausfuhr
nach fast allen dchtstelligen Warennummern des Warenvezeichnisses ftir die Außen-
handelsstatistik in der Gliederung nach den wichtigsten Ursprungs. und Bestim.
mun gsländem veröffentlicht.

Der Dezemberbericht ist gleichzeitig Jahresbericht.

Diese Reihe ist ob Berichtsmonot lanuar 2002 nur noch ols CD-ROM erhöltlich.

- Reihe 3: Außenhandel nach Ländem und Warengruppen (SpezialhandeD

ln dieser Reihe werden halbiöhrtich die Ergebnisse der Ein. und Ausfuhr nach Ur.
sprungs- und Bestimmungsländer in der Unterteilung nach Warengruppen und -
untergruppen der Emährungswirtschaft und der Gewerblichen Wirtschaft ausgewiesen.
Der zweite Halbiahresbericht ist gleichzeitig Jahresbericht.

Diese Reihe ist in Buchform und als CD-ROM erhöttlich.

- Reihe 7: Außenhandel nach tändern und G0terabteilungen der Produktionsstatistlken
(SpezialhandeD

ln diesu jdhrlich erscheinenden Reihe erfolgt die Daßtellung der Ergebnisse der Ein.
und Ausfuhr nach Ursprungs- und Bestimmungsländem in der Benennung und Unter-
gliederung nach den Güterabteilungen des Gütervezeichnisses für Produktionsstatisti-
ken. Hierdurch ergibt sich eine warenmäßige Gliederung der Außenhandelsstatistik
nach dem produktionstechnischen Zusammenhang.

Diese Reihe ist in Buchform erhöltlich.

- tremdsprach liche Veröffentlichungen
Foreigr Trade by Groups ofthe SlTC-Rev. 3 and by Countries (Special Trade)

Diese jöhrlich erscheinende Veröffentlichung in englischer Sprache enthält die Ergeb-
nisse des Außenhandels nach dem lnternationalen Warenvezeichnis für den Außen-
handel (SITC-Rev. 3) mit Angaben nach Ursprungs- und Bestimmungsländem.
Diese Reihe ist in Buchform erhöklich.

Klassifikation

Wa renvezeichn is für die Außenhandelsstatistik.
Das Warenvezeichnis für die Außenhandelsstatistik lst neben der Buchausgabe als da-
tenbankgestützte Anwendung auch aufCD-Rom erhältlich. Die CD-Rom unterstützt Such-
aktionen, die numerische Abfnge nach elner Warennummer, die hlerarchische Suche
über lnhaltsvezeichnis, Positionen, Unterpositlonen und Zwischenüberschrlften, eine
Freltottsuche im Warenvezeichnis sowie eine durch Stichwörter unterstützte Suche. Au.
ßerdem stehen dem Nutzer Erläuterungen zu den lnhalten der Positionen und bestimmter
Warennummem zur Verfügung (die Erläuterungen'zum Harmonisierten System und zur
Kombinierten Nomenklatur). Warennummem und die dazugehörlgen 'Besonderen Maß-
einheiten' können in ein benutzerspezifisches Vezeichnis extrahiert werden. Die SD-
Rom informiert über die Anderungen im Warenvezeichnis und das aktuelle Lilnderuer-
zeichnis.
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lnternationales Warenvezeichnis für den Außenhandel (SITC-Rev. 3).
Gegenüberstellung des Gütervezeichnisses für Produktionsstatistiken (GP), mit dem Wa-
renvezeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA), Ernährungswirtschaft und Gewerbli-
che Wirtschaft (EGW).

Alphabetisches Ländervezeichnis für die Außenhandelsstatistik (abrufbar im lnternet).

Neben den vorstehenden Veröffentlichungen können Basisdaten der Außenhandelsstatistik
auch im lnternet abgerufen werden (2.8. Gesamtentwicklung, Reihenfolge der Handelspartner,
ausgewählte Produkte).

3. Nutzung

Trotz des umfangreichen Veröffentlichungsangebots ist es aus technischen und kostenmäßi-
gen Gründen nicht möglich, die Außenhandelsergebnisse in tiefster fachlicher Gliederung zu
veröffentlichen. Da andererseits von Firmen und Verbänden, insbesondere für Marktfor-
schungszwecke, detailliefte Außenhandelszahlen benötigt werden, besteht die Möglichkeit,
diese direkt beim Statistischen Bundesamt anzufordern. ln erster Linie geht es dem Aus-
kunftssuchenden um Ergebnisse in der Gliederung nach Waren und Ländem. Daneben werden
auch Außenhandelsdaten für andere Tatbestände (2.8, Veredelung, Lagerverkehr) und in an-
deren Gliederungen und Unterteilungen benötigt.

Die Bereitstellung von statistischem ZahlenmateriaI im Rahmen des Auskunftsdlenstes ge-
schieht auf vielfältige Art und Weise. Viele Anfragen werden telefonisch, Telefax oder per
E-Mail beantwortet.

Einen breiten Raum nimmt der schriftliche Auskunfsdienst ein. Hierbei werden verschiedene
Möglichkeiten der Datenübermittlung praktiziert. Die angeforderten Daten werden je nach-
dem, ob es sich um einmalige oder periodisch wiederkehrende Auskünfte handelt, in Form
von zusammengestellten Übersichteh aus Standardtabellen, Kopien aus vorliegenden EDV-
Tabellen sowie nach speziellen Kundenwünschen zusammengestellte Programme in Papier-
form bzw. auf Magnetbändern, Disketten oder CD-ROM getiefert.

Das von der amtlichen Statistik ausgearbeitete Marketingmodell zur Verbreitung statistischer
lnformationen unterscheidet dabei:

- i nformationelle Grundversorg ung ols kostenloses Grundongebot.

Dies sind auf dem Gebiet der Außenhandelsstatistik vor allem globale Eckzahlen über die
Ein- und Ausfuhr nach Ländergruppen und Ländern bzw. Warengruppierungen, wie sie in
Pressemitteilungen, Faltblättem u.ä. publiziert werden und auch im lnternet zur Verfügung
stehen.

- Nachfroge- und zielg ruppenorientierte Standardangebote.

Hierwerden vom Auskunftsdienst des Außenhandels den Abonnementkunden und aufgrund
von Einzelanfragen aus dem bestehenden Tabellenprogramm Ergebnisse als Papieraus-
druck oder auf magnetischen Datenträgern zum Marktpreis zur Verfügung gestetlt .

- individuell entwickelte ,malSgeschneiderte" Lösungen (individuelle Preisermittlung).

Die amtliche Statistik versteht sich als moderner lnformationsbetrieb und Dienstleister für
Wirtschaft und Politik, Marktforschung und Wirtschaft. Als Hauptnutrer kommen in Betracht:

Die Unternehmen und Verbände benötigen detaillierte Außenhandelsergebnisse zur Beobach-
tung und Analyse des Marktes, um Entscheidungen bei Handels- Produktions- und lnvestiti-
onsfragen effizient treffen zu können.

Die nationalen und internationalen politischen lnstanzen beziehen aus derAußenhandelssta-
tistik wichtige lnformationen, um regulierend oder stimulierend in den Wirtschaftskreislauf
einzugreifen wie z.B.

o die Überwachung des Handels sensibler Waren (Waffen, Chemikalien usw)
o die Einhaltung von Embargos

o die Zollpotitik (Antidumping-Maßnahmen, Abbau von Zöllen)

o dieAusgestaltungvonWirtschaftskooperationsverträgen.

Welche Auskünfte sind
kostenpflichtig? .

Benutzergruppen

Wirtschaft

Politik und Verwaltung
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Medien

Wissenschaft und
Forschung

Rundfunk, Fernsehen und die Tagespres.se berichten regelmäßig über die aktuellen Entwick-
lungen des deutschen Außenhandels und informieren somit ein breites Publikum. Auch die
Fachpresse publizien und kommentiert Ergebnisse derAußenhandelsstatistik, insbesondere
wenn aktuelle Ereignisse den Bllck der Öffentlichkeit auf bestimmte Weltregionen lenken.

Die Außenhandelsstatistik ist primäre lnformationsquetle für lnstitutionen, die die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung untersuchen, wie z.B. das Wirtschaftsministerium für die Durch-
führung von Koniunkturstudien, die Europäische Zentralbank oder die Deutsche Bundesbank
zur Ermittlung der Zahlungsbilanz, Universitäten, der Sachverständigenrat zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Die Außenhandelsstatistik wird auch künftig ihr fachstatistisches Produkt- und Dienstleis-
tungsangebot weiter verbessern, besonders hinsichttich der Aktualität der Ergebnisse und ih-
rer Nutzung über das lnternet und das Datenbankprogramm GENESIS.

Rtickfragen zur Veröffentlichung der Außenhandelsergebnisse nimmt entgegen:

Siegfüed (öpper, Te1.0611 175-2466, E-Mail: siegfried.koepper@destatis.de
oder Hans Seibel, Tel.067ll75-247 5, E-Mail: wolf-eckhard.ringelstein@destatis.de
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